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Es ist unbestritten, dass Sachbeschädigungen, Personenübergriffe und andere unerwünschte 
Vorkommnisse zunehmen oder zugenommen haben.  

Bauliche Massnahmen, wie stärkere Beleuchtung dunkler Orte, und sozialen Massnahmen, wie 
Belebung des öffentlichen Raumes durch Restaurationsbetriebe, reichen oft nicht aus, um dem 
Schwund am Sicherheitsgefühl entgegen zu wirken. Personelle Massnahmen – vermehrte 
Polizeipatrouillen – sind bereits durch das Gesamtkonzept Optima der Basler Polizei in Betracht 
gezogen worden.  

Mit einer passiven Videoüberwachung, wo die Daten nur im Falle eines Vorfalls ausgewertet werden, 
kann wesentlich zur Sicherheit im öffentlichen Raum beigetragen werden. So kann gegen jegliche Art 
von Kriminalität entgegengewirkt werden. Der präventive Nutzen der Videoüberwachung zur 
Eindämmung von unangebrachtem Verhalten ist unbestritten. So haben die Verkehrsbetriebe BVB 
und BLT längst Busse, Trams und Haltestellen mit Videoüberwachung ausgerüstet und durchwegs 
positive Erfahrungen machen dürfen. Deshalb bitte ich den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten, ob eine passive Videoüberwachung an sicherheitskritischen Plätzen, insbesondere auf 
dem Messeplatz, eingeführt werden kann?  
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